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Nach dem tragischen Unglück von Crans-Montana sind die Gemeinden sensibilisiert und stellen 
sich gerade vor der Fasnacht die Frage, ob Cliquen- respektive Fasnachtskeller den geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen über Brandschutz und Sicherheit entsprechen. 

Einige Gemeinden führen deswegen in diesem Jahr gemeinsam mit Brandschutzexperten/-exper-
tinnen Kontrollen vor Ort durch. Gemäss Gesetz (BNPG Brand- und Naturgefahrenpräventionsge-
setz aus dem Jahr 2018) sind sie (sofern Bewilligungs-gebende Instanz) für die Sicherstellung der 
Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zuständig, wobei die Verantwortung klar bei den Betrei-
benden einer Gelegenheitswirtschaft liegt. 

Gemäss BNPG kann das Brandschutzinspektorat der BGV Bauten und Anlagen hinsichtlich der 
Einhaltung von Brandschutzvorschriften kontrollieren (Paragraph 8): Es werden bisher vornehmlich 
grössere Bauten und Anlagen, in welchen mehr als 300 Personen Platz finden, kontrolliert. 

Aktuell werden die schweizerischen Brandschutzvorschriften revidiert, welche in Anbetracht der 
Ereignisse später als geplant, voraussichtlich im Herbst 2027, in Kraft treten werden. Diese Über-
arbeitung soll zu einem schweizweit harmonisierten, kompetenteren und konsequenteren Vollzug 
führen. 

Im Zusammenhang mit den Kontrollen der Fasnachtskeller sind einige Fragen aufgetaucht – ge-
rade in Bezug auf Fairness während der Fasnacht, da bestehende Restaurants die Auflagen wo-
möglich nicht alle konsequent einhalten. 

- Wer und in welcher Regelmässigkeit kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
in Restaurants und Bars, welche weniger als 300 Personen fassen?  

- In welchen Situationen werden Brandschutz-Kontrollen im privaten Bereich (z.B. Eigenheim 
mit geänderter Nutzung der Räumlichkeiten) angeboten oder gar für obligatorisch erklärt? 

- Sind dem Regierungsrat «Lücken» im bestehenden Gesetz respektive in seiner Umsetzung 
bezüglich Brandschutz-Kontrollen aufgefallen? 


